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Einleitung 

A. Problemstellung 

Das Streben nach Gewinn bestimmt privates und untemehmerisches Tun. Es re
flektiert das verfassungsrechtlich geschützte Bedürfnis nach materiellen Werten. 
Dagegen motiviert übersteigertes Bemühen um Maximierung des Gewinns zu pro
fitorientierten Straftaten 1• Diese verursachen hohe volkswirtschaftliche Schäden2• 

Sowohl einzelne Täter, Banden als auch die Organisierte Kriminalität erlangen 
hierdurch beträchtliche Gewinne3. 

Ein derart ungerechtfertigt erzielter Vermögenszuwachs zieht eine Reihe von 
Regressmöglichkeiten und Forderungen nach sich. Das Zivilrecht sieht hier zu
gunsten der Geschädigten zahlreiche Ausgleichsansprüche vor4• Daneben unterliegt 
im öffentlichen Recht grundsätzlichjeder ungerechtfertigte Vermögenszuwachs der 
Rückgewähr5. Dies geschieht entweder aufgrund einschlägiger Bestimmungen6 

oder dem ungeschriebenen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch7. Ferner ent
halten kriminelle Handlungen oftmals steuer- und sozialabgabenrechtliche Tatbe
stände. Darüber hinaus unterliegt der Verbrechensgewinn vor allem bei den sich 
gegen die Rechtsordnung im Ganzen richtenden Straftaten dem Verfall, § § 73 ff. 
StGB8• Darunter fallen insbesondere der Bereich der Organisierten Kriminalität, 
die Verstöße gegen das Umwelt-9 und Betäubungsmittelstrafreche0 sowie die Kor
ruptions-, Rechtspflege- und Spionagedeliktell. 

Es ist nicht selten, dass die durch strafbare Handlungen erzielten Profite kurz 
nach der Tat verschwinden und anderweitige Vermögenswerte kaum oder gar nicht 

I Güntert, S. II. 
2 BT-Drucks. 16/700, S. I. 
3 Hees, S. 17. Weiterführendanhand konkreter Statistiken Bohne, S. 15 ff. 
4 Neben vertraglichen Schadensersatzansprüchen (z.B. §§ 311, 241, 249 ff. BGB) können insbe

sondere dingliche(§§ 985 ff., 861 ff., 1007 BGB), bereicherungsrechtliche (§§ 812 ff. BGB) 
und deliktische (§§ 823 ff. BGB) Ansprüche existieren. 

5 Güntert, S. II. 
6 Z.B. über§ 48 Abs. 2 VwVfG, Art. 48 Abs. 2 BayVwVfG, § 71 Abs. 2 BBG, § 43 BRRG, Art. 

79, 79a BayBG, § 62 SGB II, § I 04 SGB XII. 
7 Güntert, S. II m.w.N. 
8 Zur rechtspolitischen Fokussierung der Gewinnermittlungsverfahren siehe Lührs, Kriminalistik 

2000, 683 ff. 
9 Kracht, wistra 2000, 326 ff. 
10 Greier, ZlnsO 2007, S. 953. 
II LK-Schmidt, § 73 Rn. 6. 
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mehr vorhanden sind12• Oftmals sind Straftäter überschuldet oder die von ihnen zur 
Begehung der Taten gegründeten Unternehmen ausgebeutet und insolvent. Den 
Straftaten folgt deshalb häufig die Stellung eines Insolvenzantrages durch die Täter 
oder dasjenige Unternehmen, das zur Begehung der Straftaten benutzt worden ist13 • 

Gerade in solchen Situationen treten oftmals die durch den Gesetzgeber nicht aus

drücklich geregelten Interessenkonflikte14 zwischen den Belangen des Insolvenz
verfahrens und der im Strafrecht beheimateten Gewinnabschöpfung zu Tage. Die
sen wendet sich die vorliegende Arbeit zu. Dabei gilt es nicht nur die Auswirkun
gen des Insolvenzverfahrens auf die strafprozessuale Vermögensabschöpfung und 
Rückgewinnungshilfe, sondern auch die sich flir das materielle Verfallsrecht ab
zeichnenden Folgen zu untersuchen. 

B. Gegenstand, Abgrenzung und Ziel der Arbeit 

I. Gegenstand der Arbeit 

Im ersten Teil wird zunächst der bisherige Forschungsstand über das gesetzlich 
nicht ausdrücklich geregelte Konkurrenzverhältnis von insolvenzrechtlichem und 

hoheitlichem Beschlag dargestellt15. Darauf aufbauend gilt es eine Reihe von Fol
geproblemen zu erörtern. Von einem Regelinsolvenzverfahren16 ausgehend stellt 
sich insbesondere die Frage, wie sich die Insolvenzeröffnung auf schon erfolgte 
oder gern. §§ lllb Abs. 1, lllc StPO noch beabsichtigte Sicherungsmaßnahmen 
auswirkt. Gleiches trifft flir den formlos erklärten Verzicht von beschlagnahmten 
Gegenständen zu. Soweit vorläufige Sicherungsmaßnahmen durch die Insolvenzer
öffnung unwirksam werden oder aufzuheben sind, schließen sich regelmäßig Fra
gen zur Herausgabe von amtlich verwahrten Gegenständen zugunsten Dritter an. 

Zu klären wäre in diesem Zusammenhang auch, wie der Insolvenzverwalter. sein 
Herausgabeverlangen verfolgen und ggf. anband von Rechtsbehelfen und Rechts
mitteln durchsetzen kann. Die gleichen Probleme stellen sich aber nicht nur nach 

der lnsolvenzeröffnung. Sie kommen auch im Insolvenzeröffnungsverfahren vor. 

Das Insolvenzverfahren berührt darüber hinaus mehr als nur den im Ermitt
lungsverfahren erfolgten Zugriff auf die Vermögenswerte des Beschuldigten. Es 
beeinflusst ebenso die Strafvollstreckung von bereits rechtskräftigen Verfallsent-

12 Hansen!Wo1ff-Rojczyk, GRUR2007, 469; Hees, S. 17. 
13 Hees, S. 44; Hees ZIP 2004, 298. 
14 Markgraf, S. 84. 
15 Siehe hierzu vor allem Haarmeyer, S. 4 ff. 
16 Zu dem in der gegenstllndlichen Arbeit nicht n!lher ausgeführten Insolvenzbeschlag bei den be

sonderen und dem vereinfachten Insolvenzverfahren sowie in der Eigenverwaltung siehe insbe
sondere Schulte, S. 14 ff. 
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scheidungen. Zu fragen ist daher, ob und ggf. in welchem Umfang der strafrechtli
che Verfall bei einem parallel eröffneten Insolvenzverfahren noch vollstreckt wer
den kann. Von Interesse wäre aber auch, ob der kurz vor Eröffnung des Insolvenz
verfahrens in Rechtskraft erwachsene Verfall tatsächlich insolvenzfest sein kann. 
Nicht zuletzt stellt sich die umstrittene Frage, inwiefern der Strafrichter nach der 
Insolvenzeröffnung den Verfall überhaupt noch anordnen darf. Nach Beantwortung 
der hier lediglich beispielhaft aufgezeigten Spannungsfelder werden gegen Ende 
des ersten Teils die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse gleichermaßen auf die 
strafprozessuale Rückgewinnungshilfe und den möglichen Auffangrechtserwerb 
des Staates übertragen(§§ lllg, llli Abs. 5 StPO). 

Der zweite Teil der Arbeit baut auf die bereits gefundenen Lösungen auf. Er 
setzt sich mit dem in der Praxis weitaus bedeutsameren Arrestvollzug, dem Verfall 
von W ertersatz, der Rückgewinnungshilfe und dem Auffangrechtserwerb bei der 
Insolvenz des Täters17 auseinander(§§ lllh, lllg Abs. 3 S. 5, llli Abs. 5 StPO). 
Während im ersten Teil die rechtsdogmatischen Grundlagen in den Vordergrund 
rücken, ist der zweiten Teil mehr durch die Darstellung der praktischen Auswir
kungen geprägt. Obwohl der Wertersatzverfall die am häufigsten vorkommende 
Form des Verfalls ist 18, nimmt er bei der gegenständlichen Bearbeitung weitaus 
weniger Platz ein. Dies liegt u.a. daran, dass die vorläufige Sicherung im Ermitt
lungsverfahren über die in der Strafprozessordnung enthaltene Verweisung nach 
den Bestimmungen der Zivilprozessordnung erfolgt19 und der Wertersatzverfall 
auch in der Insolvenzordnung Gegenstand einzelner Normen ist20• 

11. Abgrenzung und Ziel der Arbeit 

Zur sachgerechten Lösung der aufgeworfenen Problemfelder sind sowohl mate
riell-rechtliche, formell-rechtliche als auch verfassungsrechtliche Belange mitein
ander zu verknüpfen. Um die Grenzen der die verschiedensten Rechtsgebiete strei
fenden Arbeit nicht zu sprengen, wird insbesondere davon abgesehen, die in den §§ 
74 ff. StGB und zahlreichen Nebengesetzen geregelte Einziehung, den ebenfalls im 
Bereich der Ordnungswidrigkeiten möglichen Verfall nach § 29 a OWiG21 und die 
präventive Gewinnabschöpfung über das Polizei- und Gefahrenabwehrrecht22 zu 

1 7 Entsprechendes gilt natürlich auch fiir den Verfall zulasten des Teilnehmers oder eines Dritten 
i.S.d. § 73 Abs. 3 StGB, ohne in den nachfolgenden Ausruhrungen stets darauf hinzuweisen. 

18 Greiner, GRUR 2007, 470; Hees, ZRP 2004; Podolsky/Brenner, S. 80. 
19 Siehe § llld Abs. 2 StPO i.V.m. §§ 917 u. 920 Abs. I, 923, 928, 930 bis 932 u. 934 Abs. I 

ZPO. 
20 Siehe §§ 39 Abs. 1 Nr. 3, 225 Abs. 3, 302 Nr. 2 InsO. 
21 Siehe hierzu Podolsky/Brenner, S. 189 ff.; Schmidt Rn 1241 ff. 
22 Siehe hierzu z.B. Hunsicker, Kriminalistik 2006, S. 615 ff. 
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behandeln. Gleiches gilt flir die grenzüberschreitende Verrnögensabschöpfung23 

und ein mit Auslandsbezug eröffnetes Insolvenzverfahren. 
Mit der vorliegenden Untersuchung sollen neben bereits bekannten Problemen 

bislang unerwähnte Spannungsfelder erschlossen werden. Darunter fällt z.B. auch 
die Prüfung, wann und in welchen Fällen beschlagnahmte Gegenstände zum Nach
teil des Staates von Dritten gutgläubig erworben werden können. Ebenso wird the
matisiert, wie sich die mögliche Notveräußerung von den zur Insolvenzmasse ge
hörenden Gegenständen auswirkt. Weiter ist fraglich, ob die Strafverfolgungsbe
hörde wegen des erst noch zu erwartenden Verfalls bereits am Insolvenzverfahren 
teilnehmen kann. Neben den teilweise auch konkurrierenden strafprozessualen und 
insolvenzrechtlichen Rechtsbehelfen gilt es ferner zu erörtern, ob und ggf. in wel
chem Umfang die strafgerichtliche Verfallsentscheidung der Insolvenzanfechtung 
zugänglich ist. Ziel ist es aber auch, Schwächen des geltenden Rechts in Bezug auf 
ein mögliches Regelinsolvenzverfahren aufzuzeigen, kriminalpolitisch vertretbare 
Lösungsmöglichkeiten in Einklang mit der Insolvenzordnung anzubieten und be
stehende Lücken zu schließen. Dabei wird insbesondere der bislang in Rechtspre
chung und Literatur pauschal geäußerten Feststellung, dass der Rechtsgrund des 
Verfalls bzw. der Verfallsanspruch erst mit (rechtskräftiger) Anordnung im Urteil 
entstünde24, ein kritisches Augenmerk beizumessen sein. 

23 Siehe hierzu z.B. Kempf/Schilling, S. 193 ff; Rönnau, Rn. 497 ff.; Schmidt, Rn. 1543 ff. 
24 So LG Duisburg, ZIP 2003, 1361; LK-Schmidt, § 73a Rn. 17; Markgraf, S. 62, 93; Schön

ke/Schröder/Eser, § 73a Rn. 13. 
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Teil 1 -Beschlagnahme, Verfall und Rückgewinnungs
hilfe nacll § 111 g S tPO 

A. Die Auswirkungen des Insolvenzverfahrens auf die Beschlagnahme nach 
§§ lllb Abs. 1, lllc StPO 

1 Die Beschlagnahmekonkurrenz 

Bei der Insolvenz des Straftäters treffen unterschiedlichste Interessen aufeinander. 
In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung stehen sich insbesondere die vollstre
ckungssichemde Beschlagnahme und der Insolvenzbeschlag konkurrierend gegen
über5. Dieses Spannungsverhältnis ist in der Literatur immer wieder aufgegriffen 
worden26• Dabei gebührt Haarmeye?7 das Verdienst, die mit der Insolvenzeröff
nung entstehenden Beschlagnahmekonkurrenzen grundlegend untersucht zu haben. 
Unter Bezugnahme auf die fundamentalen Ausruhrungen von Kilger28 begründet er 
die generelle Vorrangstellung des Insolvenzrechts29• Nach den Ausführungen von 
Haarmeyer sind zur Lösung der Rangfrage u.a. die wechselseitig schutzwürdigen 
Interessen voneinander abzugrenzen. Das bedeutet, dass insbesondere Zweck und 
Funktion als auch der Stellung der Insolvenzordnung innerhalb der Gesamtrechts
ordnung nebst den sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die unterschiedlichen 
Rechtsgebiete eine tragende Rolle beigemessen werden muss. Unter Einbindung 
der mit der Insolvenzeröffnung allgemein verbundenen Folgen und der dem lnsol
venzverwalter, dem Schuldner und der Gläubigergemeinschaft eingeräumten Stel
lung ergibt sich eine tragfähige Basis, welche dieses echte dogmatische Konkur
renzverhältnis zugunsten der Insolvenzordnung löst. Da die Ergebnisse von Haar
meyer für die gegenständliche Bearbeitung richtungweisend sind, gilt es sie voran
zustellen. 

25 Siehe hierzu bereits Kuhn!Uhlenbruck, § 117 Rn. 12a ff. sowie Kilger, FS Merz, S. 253 ff. zur 
Kollision zwischen speziellen insolvenzrechtlichen Vorschriften und nicht-insolvenzrecht
lichen Bestimmungen. 

26 Zu den Anfängen der gegen Ende des 19. Jahrhunderts beginnenden Diskussion und ihrer bis 
zur Gegenwart andauernden Weiterentwicklung siehe Schulte, S. 37 ff. 

27 Haarmeyer, Hoheitliche Beschlagnahme und Insolvenzbeschlag, 1999, Herne, Berlin. 
28 Kilger, FS Merz, S. 253 ff. 
29 Zum Verhältnis zwischen Rückgabeansprüchen nach dem Vermögensgesetz und Rechten der 

Gläubiger in der Gesamtvollstreckung und zum Verhältnis der insolvenzrechtlichen und öffent
lich-rechtlichen Beschlagnahme in der Insolvenz parteiverbundener Unternehmen im Sinne der 
§§ 20a, 20b PartG-DDR siehe Haarmeyer, S. 153 ff., 163 ff. 
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